
Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der
Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung (12. BayIfSMV) – Feststellung des 7-Tages-
Inzidenzwertes

Die Stadt Ingolstadt gibt auf der Grundlage der 12. BayIfSMV,
§18 Abs. 1 S. 4, § 19 Abs. 1 S. 3 und § 30 Abs. 1 S. 2 des Infekti-
onsschutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeits-
verordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und
Verbraucherschutzgesetzes amtlich bekannt:
Das Robert-Koch-Institut weist für das Stadtgebiet Ingolstadt
am Freitag, 16. April 2021 eine 7-Tages-Inzidenz von 144,8 aus.
(Corona-Dashboard unter http://corona.rki.de, Neuinfektionen
mit dem Corona-Virus SARSCoV-2 je 100.000 Einwohner inner-
halb von sieben Tagen).
Somit gelten für die Woche vom 19. bis 25. April 2021:

1. für die Schulen im Stadtgebiet Ingolstadt die Maßgaben
der 12. BayIfSMV, § 18 Abs. 1 S. 3 Nr. 1.:
In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine
7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, findet
a) in der Jahrgangsstufe 4 der Grundschulstufe, der Jahr-
gangsstufe 11 der Gymnasien und der Fachoberschulen
sowie in Abschlussklassen Präsenzunterricht, soweit dabei
der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverläs-
sig eingehalten werden kann, oder Wechselunterricht
und b) an allen übrigen Schularten und Jahrgangsstufen
Distanzunterricht statt;
Die Teilnahme am Präsenzunterricht und an Präsenzpha-
sen des Wechselunterrichts sowie an Notbetreuung und
Mittagsbetreuung ist Schülerinnen und Schülern nur er-
laubt, wenn sie sich mindestens zwei Mal wöchentlich
nach Maßgabe von § 18 Abs. 4 Sätze 2 bis 5 der 12. Bay-
IfSMV einem Test in Bezug auf eine Infektion mit dem Co-
ronavirus SARS-CoV-2 unterziehen.

2. für die Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendli-
che und junge Volljährige im Stadtgebiet Ingolstadt die
Maßgaben der 12. BayIfSMV, § 19 Abs. 1 S. 1 Nr. 1.:
In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen eine
7-Tage-Inzidenz von 100 überschritten wird, sind die Ein-
richtungen geschlossen; Regelungen zur Notbetreuung
werden vom Staatsministerium für Familie, Arbeit und So-
ziales im Benehmen mit dem Staatsministerium für Ge-
sundheit und Pflege durch Bekanntmachung erlassen.

Stadt Ingolstadt
Ingolstadt, 16.04.2021
gez. Isfried Fischer
Berufsmäßiger Stadtrat für Soziales, Jugend und Gesundheit

Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der
Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmen-

verordnung (12. BayIfSMV) – Maskenpflicht
Die Stadt Ingolstadt erlässt auf der Grundlage des § 24 der 12.
BayIfSMV, § 28 Abs. 1 S. 1 und § 30 Abs. 1 S. 2 des Infektions-
schutzgesetzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsver-
ordnung und Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Ver-
braucherschutzgesetzes folgende

Allgemeinverfügung
1. Die zentralen Begegnungsflächen der Ingolstädter Innen-

stadt werden hinsichtlich der Verpflichtung eine Mund-Na-
sen-Bedeckung zu tragen (Maskenpflicht; § 24 Abs. 1 Nr.1
der 12. BayIfSMV) für die Stadt Ingolstadt wie folgt festge-
legt (siehe hierzu beiliegenden Plan, Anlage 1):
• Im Bereich der Achse Donaustr. – Rathausplatz – Mo-

ritzstr. – Am Stein – Harderstr. (bis Ecke Auf der Schanz /
Dreizehnerstr.), der Achse Kreuztor – Kreuzstr. – There-
sienstr. – Ludwigstr. – Paradeplatz, sowie in der Mauth-
straße, Dollstraße, Proviantstraße, Milchstraße, Schmal-
zingergasse (vgl. insoweit die beigefügte Anlage mit
entsprechender farblicher Kennzeichnung).

• Hauptbahnhof im Bereich der Bahnhofstraße
o begrenzt durch die Lokalbahnlokomotive

(„Dampflok“), den Bereich gegenüber den Fahrrad-
ständern und der Fassade des IntercityHotel Ingol-
stadt, die Bushaltestelle „Am Hauptbahnhof“ sowie
frontal zum Hauptbahnhofgebäude

• Nordbahnhof im Bereich „Am Nordbahnhof“ sowie
„Hindenburgstraße“

o begrenzt durch den Kiesparkplatz nördlich der Fahr-
radständer sowie die Straße „Am Nordbahnhof“ im
Bereich der Bushaltestellen.
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• Die Maskenpflicht der Ziffer 1 gilt im Zeitraum von 05.00
Uhr bis 22.00 Uhr. Die Maskenpflicht nach Ziffer 3 bleibt
hiervon unberührt. Insofern gilt immer dann Masken-
pflicht, wenn ein Mindestabstand von 1,5 Metern nicht
eingehalten werden kann.

• Diese Pflicht erstreckt sich auf den gesamten öffentlich
zugänglichen Raum, also einschließlich der Gehsteige
bis zu den Hauswänden. Fahrradfahrende sind – in Be-
reichen in denen Fahrradfahren zulässig ist – von der
Maskenpflicht befreit. Die in § 1 Abs. 2 der 12. BayIfSMV
normierten Ausnahmen bleiben unberührt.

2. Deklaratorisch wird darauf hingewiesen, dass nach § 24
Abs.1 Nr. 2 und Nr. 3 Maskenpflicht in folgenden Bereichen
gilt:
• Auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen einschließlich

der Fahrstühle von öffentlichen Gebäuden sowie von son-
stigen öffentlich zugänglichen Gebäuden.

• Auf den Begegnungs- und Verkehrsflächen der Arbeits-
stätten, insbesondere in Fahrstühlen, Fluren, Kantinen und
Eingangsbereichen.

3. Ergänzend zu § 1 Abs. 1 Satz 3 der 12. BayIfSMV wird Mas-
kenpflicht angeordnet, in denjenigen Bereichen, in denen
Menschen dichter und/oder länger zusammenkommen.
• Infolgedessen gilt überall dort, wo ein Mindestabstand

von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, Masken-
pflicht.

• Die in § 1 Abs. 2 der 12. BayIfSMV normierten Ausnahmen
bleiben unberührt. Fahrradfahrende sind – in Bereichen in
denen Fahrradfahren zulässig ist – von der Maskenpflicht
befreit.

4. Die Allgemeinverfügung tritt am 19. April 2021, 00.00 Uhr in
Kraft und mit Ablauf des 09. Mai 2021, 24.00 Uhr außer
Kraft.

Begründung:
Aufgrund der nach wie vor zu hohen Corona-Infektionszahlen
hat das Bayerische Kabinett beschlossen, die Maßnahmen des
bundesweiten Lockdowns durch die 12. Bayerische Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung bis einschließlich 09. Mai 2021
zu verlängern.
Die Umsetzung in der Stadt Ingolstadt erfolgt nach den gesetz-
ten Vorgaben der jeweils gültigen Bayerischen Infektions-
schutzmaßnahmenverordnung. Ziel der Maßnahmen ist es, die
von den zuständigen Gesundheitsbehörden ermittelte expo-
nentielle Steigerung der Infektionszahlen so zu verringern, dass
die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems aufrecht erhal-
ten bleibt. Die Funktionsfähigkeit des Gesundheitssystems ist
nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts ein
überragend wichtiges Gemeingut und dient dem von staatli-
cher Seite im Rahmen des Möglichen sicherzustellenden Schutz
von Leben und Gesundheit der Bevölkerung. Trotz der derzeit
ergriffenen Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pande-
mie herrscht in Ingolstadt nicht zuletzt aufgrund der Virus-Mu-
tationen ein starkes und diffuses Infektionsgeschehen vor.
Wichtigste Maßnahme in der kommenden Zeit bleibt es, Ab-
stand zu halten und Kontakte zu verringern. Kontakte zu ande-
ren Menschen außerhalb der Angehörigen des eigenen Haus-
stands sind auf ein absolut nötiges Minimum zu reduzieren.
Dort wo dies nicht oder nur eingeschränkt einzuhalten ist, trägt
die Maskenpflicht dazu bei, dass gesellschaftliche Leben soweit
als möglich aufrechtzuerhalten.
Mehr Maske erlaubt mehr Normalität. Vor dem Hintergrund des
gesamtgesellschaftlichen Willens, das gesellschaftliche und
wirtschaftliche Leben soweit als möglich aufrechtzuerhalten,
ermöglicht die Maskenpflicht in Kombination mit allgemeinen
Hygieneregeln sowie Abstandsgeboten, auf noch weitreichen-
dere Beschränkungen zu verzichten. Dauerhafte und flächen-
deckende Lockerungen sind nur bei niedrigem Infektionsge-
schehen und der Verhinderung der Rückkehr exponentiellen
Wachstums denkbar.
Ergänzend zu Ziffer 1 und 3:
Nach § 24 Abs. 1 BayIfSMV besteht Maskenpflicht auf den von
der zuständigen festzulegenden zentralen Begegnungsflächen.
Insbesondere dort können zahlreiche Engstellen und eine un-
übersichtliche Gesamtlage versetzen die Besucherinnen und Be-
sucher der Bereiche auch nicht hinreichend sicher in die Lage ei-
genverantwortlich im Interesse des Eigen- sowie Infektions-
schutzes zu reagieren. Andere gleich wirksame, aber weniger
belastende Maßnahmen sind nicht ersichtlich. Auf diesem Wege
wird die Infektionsgefahr auf das erforderliche Mindestmaß re-
duziert und dem Erfordernis der Klarheit und Bestimmtheit
Rechnung getragen. Nicht zuletzt wird damit trotz der beste-
henden Beschränkungen eine Umsetzung der für die Lockerun-
gen des Einzelhandels erforderlichen Hygienekonzepte erst
möglich. Die Maskenpflicht wird vor dem Hintergrund der An-
gemessenheit auf den Zeitraum von 05.00 Uhr bis 22.00 Uhr be-
schränkt.
Gemäß § 28 der 12. BayIfSMV kann die zuständige Kreisverwal-
tungsbehörde im Hinblick auf die 12. BayIfSMV weitergehende
und ergänzende Anordnungen treffen. Die Maskenpflicht im
Hinblick auf die situationsbedingte Erforderlichkeit bei Unter-
schreiten des Mindestabstands, trägt dem Umstand Rechnung,
dass Menschen auch außerhalb der von der generellen Masken-
pflicht umfassten Bereiche, dichter und/oder länger zusammen-
kommen. Die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung
(Maskenpflicht) soll dazu beitragen, die Weiterverbreitung des
SARS-CoV-2-Virus in Situationen einzudämmen, in denen der
Mindestabstand von 1,5 Metern nicht durchgehend eingehal-
ten werden kann. Mehr Maske erlaubt mehr Normalität. Vor
dem Hintergrund des gesamtgesellschaftlichen Willens, das ge-
sellschaftliche und wirtschaftliche Leben soweit als möglich auf-
rechtzuerhalten, ermöglicht die Maskenpflicht in Kombination
mit allgemeinen Hygieneregeln sowie Abstandsgeboten, auf
weitreichendere Beschränkungen zu verzichten. Im Vergleich
zu einer generellen Maskenpflicht, erscheint es jedoch als die
weniger belastende, jedoch gleich wirksame Maßnahme.

Die getroffenen Anordnungen sind gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. §
16 Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar.

Ergänzend zu Ziffer 4:

Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG gilt bei der öffentlichen Bekannt-
gabe eines schriftlichen Verwaltungsaktes dieser zwei Wochen
nach der ortsüblichen Bekanntmachung als bekannt gegeben.
In einer Allgemeinverfügung kann ein hiervon abweichender
Zeitpunkt bestimmt werden. Um eine mögliche Verbreitung ei-
ner Infektion zeitnah zu verhindern, wurde von dieser Möglich-
keit Gebrauch gemacht. Eine Allgemeinverfügung darf auch
dann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn die Bekannt-
gabe an die Beteiligten untunlich ist (Art. 41 Abs. 3 Satz 2
BayVwVfG). Vorliegend ist die Bekanntgabe an die Beteiligten
untunlich, weil auf Grund der großen Vielzahl der betroffenen
Adressaten eine zeitnahe individuelle Bekanntgabe nicht mög-
lich ist. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2
BayVwVfG i. V. m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Landes-
straf- und Verordnungsgesetzes (LStVG) analog in Verbindung

mit § 67 Abs. 2 der Geschäftsordnung der Stadt Ingolstadt wird
diese Allgemeinverfügung aufgrund der besonderen Eilbedürf-
tigkeit (Erfordernis zur Verhütung erheblicher Gefahren für Le-
ben und Gesundheit) durch Veröffentlichung im Internet
(www.ingolstadt.de/corona sowie www.ingolstadt.de/amtliche)
bekannt gegeben. Die Geltungsdauer wurde vorerst gewählt,
um auch im Falle niedriger Infektionszahlen verlässlich deren
Verfestigung und Beibehaltung erreichen zu können.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkei-
ten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen
Dokuments mit qualifizierter Signatur an das elektroni-
sche Gerichts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de -
erhoben werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der
Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingun-
gen zu beachten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungs-
gerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:

- Die Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail
ist nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wir-
kungen! Nähere Informationen zur elektronischen Einle-
gung von Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der
Bayerischen Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen
werden (www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu
entrichten.

Stadt Ingolstadt
Ingolstadt, 18.04.2021

gez. Dirk Müller
Berufsmäßiger Stadtrat für Recht, Sicherheit und Ordnung
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Vollzug des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) und der
Zwölften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenver-
ordnung (12. BayIfSMV) – Alkoholkonsumverbot und

Festlegung der stark frequentierten
öffentlichen Plätze

Die Stadt Ingolstadt erlässt auf der Grundlage des § 24 der 12. Bay-
IfSMV, § 28 Abs. 1 S. 1 und § 30 Abs. 1 S. 2 des Infektionsschutzge-
setzes in Verbindung mit § 65 der Zuständigkeitsverordnung und
Art. 3 Abs. 1 Nr. 3 des Gesundheitsdienst- und Verbraucherschutz-
gesetzes folgende

Allgemeinverfügung
1. Nach § 24 Abs. 2 Satz 1 der 12. BayIfSMV ist der Konsum von

Alkohol ist auf den öffentlichen Verkehrsflächen der Innen-
städte und an sonstigen öffentlichen Orten unter freiem
Himmel, an denen sich Menschen entweder auf engem Raum
oder nicht nur vorübergehend aufhalten, untersagt.

2. Die konkret betroffenen Örtlichkeiten werden von der Stadt
Ingolstadt nach § 24 Abs.2 Satz 2 der 12. BayIfSMV wie folgt
festgelegt. Erfasst sind hiervon alle öffentlichen, rechtlichöf-
fentlichen sowie tatsächlich-öffentlichen Flächen.
• Gebiet der Altstadt (vgl. insoweit die beigefügte Anlage

mit entsprechender farblicher Kennzeichnung).

• Hauptbahnhof im Bereich der Bahnhofstraße
o begrenzt durch die Lokalbahnlokomotive („Dampflok“),

den Bereich gegenüber den Fahrradständern und der
Fassade des IntercityHotel Ingolstadt, die Bushaltestelle
„Am Hauptbahnhof“ sowie frontal zum Hauptbahnhof-
gebäude)

• Nordbahnhof im Bereich „Am Nordbahnhof“ sowie
„Hindenburgstraße“
o begrenzt durch den Kiesparkplatz nördlich der Fahrrad-

ständer sowie die Straße „Am Nordbahnhof“ im Bereich
der Bushaltestellen.

• Volksfestplatz
• Hallenbad Parkplatz
• Hindenburgpark
• Luitpoldpark
• Glacis
• Klenzepark und Donaustrand/Donaubühne
• Uferpromenade von der Glacisbrücke bis zur Kreuzung

Schloßlände/Roßmühlstraße
• Uferbereich an der südlichen Donauseite von der Kreu-

zung Baggerweg/Luitpoldstraße zur Glacisbrücke, von der
Glacisbrücke bis zur Eisenbahnbrücke; hiervon umfasst ist
insbesondere auch der Donaustrand/die Donaubühne.

• Baggersee Gelände; dieses umfasst den Bereich rund um
den Baggersee, einschließlich der beiden Donauufer und
des Umfelds der Staustufe. (vgl. insoweit die beigefügte
Anlage mit entsprechender farblicher Kennzeichnung).

• Auwaldsee Gelände; dieses ist im Norden begrenzt durch
die Straße Am Auwaldsee, im Osten und Süden begrenzt
durch das Gewässer Franziskanerwasser, im Westen durch
die Straße Am Auwaldsee (Fortführung der Mailinger
Spitz) und schließt damit auch den Rundweg um den Au-
waldsee vollumfänglich mit ein; ausgenommen ist das Ge-
lände des dort befindlichen Campingplatzes (Beachte:
Dort gelten unverändert die Regelungen der 12. BayIfSMV
– insbesondere: Kontaktbeschränkungen)

• Spielpark Fort Peyerl
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3. Die Allgemeinverfügung tritt am 19. April 2021, 00.00 Uhr in
Kraft und mit Ablauf des 09.

Mai 2021, 24.00 Uhr außer Kraft.

Begründung:
Vor dem Hintergrund der Infektionslage hält der Freistaat Bayern
weiterhin an einem Alkoholkonsumverbot in der Öffentlichkeit
fest. Es gilt auf möglichst allen öffentlichen Plätzen, insbesondere
den öffentlichen Verkehrsflächen der Innenstädte und an allen
sonstigen öffentlichen Plätzen, an denen sich Menschen entweder
auf engem Raum oder nicht nur vorübergehend aufhalten. Die
konkreten Örtlichkeiten werden von den Kommunen festgelegt.
Die in Ziffer 2 benannten Örtlichkeiten sind nach Erfahrung der
Stadt Ingolstadt und aufgrund der Erkenntnisse der Ingolstädter
Sicherheitsbehörden als sonstige öffentliche Orte unter freiem
Himmel zu definieren, an denen sich insbesondere im Zeitraum
der Corona-Pandemie immer wieder Menschenansammlungen
außerhalb der infektionsschutzrechtlichen Zulässigkeit zum ge-
meinsamen Alkoholkonsum gebildet haben. Sobald die Witte-
rungsverhältnisse erlauben halten sich in den benannten Gebie-
ten immer wieder alkoholisierte bzw. Alkohol konsumierende
Gruppen auf. Die Sicherheitskräfte machten überwiegend die Er-
fahrung, dass die Personen innerhalb der Gruppen bzw. die Grup-
pen zueinander die Mindestabstände nicht einhielten. Mund-
und-Nasen-Bedeckungen wurden nicht getragen. Die benannten
Bereiche sind bekannte und beliebte Treffpunkte für Ansammlun-
gen zum gemeinsamen Alkoholkonsum und zum Feiern. Das Alko-
holkonsumverbot ist gerade auch im Hinblick auf etwaiges Aus-
weichverhalten derart umfassend festzusetzen.
Die getroffenen Anordnungen sind gemäß § 28 Abs. 3 i. V. m. §16
Abs. 8 IfSG sofort vollziehbar. Nach Art. 41 Abs. 4 BayVwVfG gilt
bei der öffentlichen Bekanntgabe eines schriftlichen Verwaltungs-
aktes dieser zwei Wochen nach der ortsüblichen Bekanntmachung
als bekannt gegeben. In einer Allgemeinverfügung kann ein hier-
von abweichender Zeitpunkt bestimmt werden. Um eine mögliche
Verbreitung einer Infektion zeitnah zu verhindern, wurde von
dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Eine Allgemeinverfügung
darf auch dann öffentlich bekanntgegeben werden, wenn die Be-
kanntgabe an die Beteiligten untunlich ist (Art. 41 Abs. 3 Satz 2
BayVwVfG). Vorliegend ist die Bekanntgabe an die Beteiligten un-
tunlich, weil auf Grund der großen Vielzahl der betroffenen
Adressaten eine zeitnahe individuelle Bekanntgabe nicht möglich
ist. Gemäß Art. 41 Abs. 3 Satz 2, Abs. 4 Satz 1 und 2 BayVwVfG i. V.
m. Art. 51 Abs. 3 Satz 1 des Bayerischen Landesstraf- und Verord-
nungsgesetzes (LStVG) analog in Verbindung mit § 67 Abs. 2 der
Geschäftsordnung der Stadt Ingolstadt wird diese Allgemeinver-
fügung aufgrund der besonderen Eilbedürftigkeit (Erfordernis zur
Verhütung erheblicher Gefahren für Leben und Gesundheit)
durch Veröffentlichung im Internet (www.ingolstadt.de/corona
sowie www.ingolstadt.de/amtliche) bekannt gegeben. Die Gel-
tungsdauer wurde gewählt, um auch im Falle des Eintretens nied-
riger Infektionszahlen verlässlich deren Verfestigung erreichen zu
können.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer
Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München erhoben werden. Dafür stehen folgende Möglichkeiten
zur Verfügung:
a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-

kundsbeamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden. Die
Anschriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen Do-
kuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische Ge-
richts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de - erhoben
werden.
Dabei sind die der Internetpräsenz der Verwaltungsgerichts-
barkeit zu entnehmenden Bedingungen zu beachten:
http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsgerichtsbarkeit/
rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen!
Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung von
Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der Bayerischen
Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu ent-
richten.

Stadt Ingolstadt
Ingolstadt, 18.04.2021
gez. Dirk Müller
Berufsmäßiger Stadtrat für Recht, Sicherheit und Ordnung

Online-Sitzung des Bezirksausschusses IV - Südost
Am Donnerstag, 22.04.2021, findet um 19:00 Uhr eine öffentliche
Sitzung des Bezirksausschusses IV – Südost statt. Veranstaltungs-
ort: Online-Sitzung/Stadtteiltreff Augustinviertel, Feselenstr. 18,
85053 Ingolstadt

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Eröffnung, Begrüßung, Feststellung der form- und fristge-

rechten Ladung und der Beschlussfähigkeit
2. Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung und um-

gesetzte Massnahmen
3. Mitteilungen der Stadt Ingolstadt
3.1 Erletstr. - Sanierung Feldkreuz
3.2 Asamstr./Geisenfelderstr. - Bücherschrank
3.3 Weitere aktuelle Mitteilungen
4. Anliegen anwesender Bürger
4.1 Grüne Mitte - Spielplatzbeschattung

4.2 Kothauerstr. - Spielplatzsituation, Lärm und Verschmutzung
4.3 Weitere Anliegen
5. Bürgerhaushalt (BH)
5.1 BH 2020 - Sachstand
5.2 BH 2021 - Sachstand und Vorschläge
5.2.1 Königsbergerstr. – Ballfangzaun für Bolzplatz
5.2.2 Weitere Anträge
5.3 BH 2022 - Vorschläge
6. Geschwindigkeitsmessungen
7. Verschiedenes, Wünsche und Anfragen
Bezirksausschussvorsitzender:
Herr Johann Brenner, Weisbergerstr. 5 a, 85053 Ingolstadt
Die Bezirksausschusssitzung wird digital durchgeführt. Die Sit-
zung ist auch in dieser Form öffentlich. Bezirksausschussmitglie-
der sind automatisch angemeldet und erhalten rechtzeitig die Zu-
gangsdaten zur Online-Sitzung! Bei Verhinderung bitten wir um
Abmeldung beim Bezirksausschussvorsitzenden.
Jede Bürgerin und Bürger kann beim Bezirksausschussvorsitzen-
den die nötigen Zugangsinformationen zur Online-Sitzung erhal-
ten (Anmeldung unter Mail: bza.johann.brenner@t-online.de)
bzw. beim angegebenen Sitzungsort an der Sitzung teilnehmen.
Zur Einhaltung der Hygieneauflagen im Zusammenhang mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Teilnehmerzahl vor Ort sehr be-
grenzt. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass sich Besucherin-
nen und Besucher, die an der Bezirks¬ausschusssitzung teilneh-
men möchten, rechtzeitig vorab beim Bezirksausschussvorsitzen-
den mit der entsprechenden Personenzahl und Kontaktdaten an-
melden (Mail: bza.johann.brenner@t-online.de). Bitte tragen Sie
eine FFP2-Maske.
Hinweise zum Datenschutz:

1. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Ermöglichung
einer Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang
mit COVID-19 (SARS-CoV-2). Rechtsgrundlage der Verarbei-
tung ist Art. 6 Abs.1c DSGVO i.V. m § 2 12.BayIfSMV

2. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine Übermittlung der o.g. Daten an Dritte erfolgt an das je-
weils zuständige Gesundheitsamt bzw. die jeweils
zuständige öffentliche Stelle zu den o.g. Zwecken. Ihre Da-
ten werden ausschließlich auf Grundlage der oben genann-
ten Rechtsgrundlagen an Dritte weitergegeben. Sie werden
ausdrücklich nicht zu Werbezwecken verwendet.

3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden vier Wochen ab der Sitzung gespeichert.
Danach werden die Daten vernichtet.

Öffentliche Sitzung des Bezirksausschusses IX –
Mailing-Feldkirchen

Am Donnerstag, 29.04.2021 findet um 20:00 Uhr eine öffentliche
Sitzung des Bezirksausschusses IX – Mailing-Feldkirchen statt. Ver-
anstaltungsort: Online-Sitzung/Pfarrsaal St. Martin, Mistelstraße,
85055 Ingolstadt.

Tagesordnung:
Öffentliche Sitzung
1. Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung
2. Genehmigung der Niederschrift der konstituierenden BZA-

Sitzung vom 09.09.2020
3. Unterrichtung 2020-09-006; Fahrrad-Vorrangroute 04 – Ost-

Speiche
4. Stellungnahme zur Errichtung einer Wartehalle mit WC-An-

lage; Haltestelle St.-Martins-Platz
5. Anträge zum Bürgerhaushalt
5.1 Antrag 2021-01-001 B; Sofa für die KiTa Mailing
5.2 Antrag 2019-09-007 B; Ergänzung des Stadtteilparks Mailin-

ger Aue mit der Kletteranlage „Enif“, 4 Zerr-Eichen und ei-
ner zusätzlichen Sitzbank

5.3 Anbringung einer Hinweistafel auf das Taubenfütterungs-
verbot an der Regensburger Straße, Unterführung BAB 9

6. Ruhestörungen, Vandalismus und Vermüllungen im Stadt-
teilpark Mailinger Aue

7. Ruhestörungen, Vandalismus und Vermüllungen am Spiel-
platz an der Reichenaustraße

8. Anträge der BZA-Mitglieder
9. Anträge der Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtbezirk

IX – Mailing/Feldkirchen
Bezirksausschussvorsitzender:
Dominik Nadler
Die Bezirksausschusssitzung wird digital durchgeführt. Die Sit-
zung ist auch in dieser Form öffentlich. Bezirksausschussmitglie-
der sind automatisch angemeldet und erhalten rechtzeitig die Zu-
gangsdaten zur Online-Sitzung! Bei Verhinderung bitten wir um
Abmeldung beim Bezirksausschussvorsitzenden.
Jede/r Bürger/in kann beim Bezirksausschussvorsitzenden die nö-
tigen Zugangsinformationen zur Online-Sitzung erhalten (Anmel-
dung unter Mail: dominik.nadler@yahoo.de) bzw. beim angege-
benen Sitzungsort an der Sitzung teilnehmen.
Zur Einhaltung der Hygieneauflagen im Zusammenhang mit dem
Coronavirus SARS-CoV-2 ist die Teilnehmerzahl vor Ort sehr be-
grenzt. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass sich Besucherin-
nen und Besucher, die an der Bezirks¬ausschusssitzung teilneh-
men möchten, rechtzeitig vorab beim Bezirksausschussvorsitzen-
den mit der entsprechenden Personenzahl und Kontaktdaten an-
melden (Mail: dominik.nadler@yahoo.de). Bitte tragen Sie eine
FFP2-Maske.

Hinweise zum Datenschutz:
1. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Die Datenerhebung erfolgt zum Zweck der Ermöglichung
einer Kontaktpersonennachverfolgung im Zusammenhang
mit COVID-19 (SARS-CoV-2). Rechtsgrundlage der Verarbei-
tung ist Art. 6 Abs.1c DSGVO i.V. m § 2 12.BayIfSMV

2. Übermittlung von Daten an Dritte
Eine Übermittlung der o.g. Daten an Dritte erfolgt an das je-
weils zuständige Gesundheitsamt bzw. die jeweils zuständi-
ge öffentliche Stelle zu den o.g. Zwecken. Ihre Daten wer-
den ausschließlich auf Grundlage der oben genannten
Rechtsgrundlagen an Dritte weitergegeben. Sie werden
ausdrücklich nicht zu Werbezwecken verwendet.

3. Dauer der Speicherung
Die Daten werden vier Wochen ab der Sitzung gespei-
chert. Danach werden die Daten vernichtet.



Baugehmigung der Stadt Ingolstadt vom 08.04.2021
(Az.:01361 -20-115)

Neubau von 7 Reihenhäusern
Vorhaben/Betreff:

mit Tiefgarage, Garage, Stellplatz und Freiflächenplan
Grundstück: Ingolstadt, Gustav-Adolf-Straße 12, 12a, 12b,

12c, 12d, 12e, 12f
Gemarkung: Ingolstadt
Flur-Nr.: 5786 5806/10
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmi-
gung (Bescheid vom 08.04.2021).
Geplant ist der Neubau von 7 Reihenhäusern
mit Tiefgarage, Garage, Stellplatz und Freiflächenplan.
Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle
benachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme
darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim
Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zim-
mer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstun-
den eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese
Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO).
Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden
Sie sich bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an
bauordnungsamtinqoIstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt München erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen
Dokuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische
Gerichts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de - erho-
ben werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen
zu beachten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsge-
richtsbarkeit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung
von Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der Baye-
rischen Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu
entrichten.

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt vom 14.04.2021
(Az.:00914-20-114)

Vorhaben/Betreff: Wohnquartier „Fliederstraße“
Neubau einer Kindertagesstätte

Grundstück: Ingolstadt, Am Stadtweg 6
Gemarkung: Unsernherrn
Flur-Nr.: 1050
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmi-
gung (Bescheid vom 14.04.2021). Geplant ist der Neubau einer
Kindertagesstätte Wohnquartier „Fliederstraße“.
Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle
benachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme
darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim
Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zim-
mer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstun-
den eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese
Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO).
Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden
Sie sich bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an
bauordnungsamt@ingolstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt München erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
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lichkeiten zur Verfügung:
a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des

Urkundsbeamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen
Dokuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische
Gerichts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de -
erhoben werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der
Verwaltungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingun-
gen zu beachten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungs-
gerichtsbarkeit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung
von Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der Baye-
rischen Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen werden
(www.vgh.bayern.de)

- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu
entrichten.

Baugenehmigung der Stadt Ingolstadt vom 15.04.2021
(Az.:00050-21-113)
Vorhaben/Betreff:

Neubau von zwei Doppelhäusern
mit 4 Garagen und 4 Stellplätzen

Grundstück: Ingolstadt, Römerstraße 41, 41a, 41b, 41c
Gemarkung: Ingolstadt
Flur-Nr.: 3816/6
Die Stadt Ingolstadt erteilte zu o.a. Vorhaben eine Genehmi-
gung (Bescheid vom 15.04.2021). Geplant ist der Neubau von
zwei Doppelhäusern mit 4 Garagen und 4 Stellplätzen.
Als Baugenehmigungsbehörde weist die Stadt Ingolstadt alle
benachbarten Grundstückseigentümer der o.a. Baumaßnahme
darauf hin, dass die o.a. genehmigten Planunterlagen beim
Bauordnungsamt der Stadt Ingolstadt, Spitalstr. 3, 1. Stock, Zim-
mer Nr. 101/102 (Tel.: 305-2222) zu den üblichen Geschäftsstun-
den eingesehen werden können. Rechtsgrundlage für diese
Veröffentlichung ist Art. 66 Abs. 2 Satz 4 der Bayerischen Bau-
ordnung (BayBO).
Aufgrund des aktuell eingeschränkten Parteiverkehrs, wenden
Sie sich bitte für das Einsehen der Eingabepläne per E-Mail an
bauordnungsamt@ingolstadt.de.

Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach sei-
ner Bekanntgabe Klage bei dem Bayerischen Verwaltungsge-
richt München erhoben werden. Dafür stehen folgende Mög-
lichkeiten zur Verfügung:

a) Die Klage kann schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten bei der Geschäftsstelle erhoben werden.
Die Anschriften lauten:
Bayerisches Verwaltungsgericht München
Postfachanschrift: Postfach 20 05 43, 80005 München
Hausanschrift: Bayerstraße 30, 80335 München,

b) Die Klage kann bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht
München auch durch Übermittlung eines elektronischen
Dokuments mit qualifizierter Signatur an das elektronische
Gerichts- und Verwaltungspostfach – www.egvp.de - erho-
ben werden. Dabei sind die der Internetpräsenz der Ver-
waltungsgerichtsbarkeit zu entnehmenden Bedingungen
zu beachten: http://www.vgh.bayern.de/verwaltungsge-
richtsbarkeit/rechtsantragsstelle/.

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Stadt Ingolstadt) und
den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen
bestimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochte-
ne Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.
Wenn die Klage schriftlich oder zur Niederschrift erhoben wird,
sollen dieser und allen Schriftsätzen Abschriften für die übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung:
- Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Mail ist

nicht zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkun-
gen! Nähere Informationen zur elektronischen Einlegung
von Rechtsbehelfen können der Internetpräsenz der Baye-
rischen Verwaltungsgerichtsbarkeit entnommen werden

(www.vgh.bayern.de)
- Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-

tungsgerichten grundsätzlich ein Gebührenvorschuss zu
entrichten.

Entleerungstermine der Abfallbehältnisse in den
Stadtbereichen, in denen die Bürger ihre Tonnen selbst zur
Entleerung bereitstellen müssen
In nachfolgenden Stadtbereichen müssen die Bürger ihre
Abfallbehältnisse selbst am Entleerungstag ab 7.00 Uhr
bereitstellen.
Verschiebungen aufgrund eines Feiertages sind in der unten
stehenden Tabelle durch Fettdruck gekennzeichnet.
Die Biotonne wird im wöchentlichen Wechsel mit der Restmüll-
tonne geleert, die Papiertonne wird alle 4 Wochen abgefahren.
Alle Termine sind in der INKB Abfall Planer - App mit
Erinnerungsfunktion sowie im
Abfallkalender unter www.in-kb.de/abfallkalender zu finden.
Die Entleerungstermine für die nächsten 4 Wochen:

Öffentliche Ausschreibung
Die Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR, Hindemithstraße 30,
85057 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-35 01, vergabe@in-kb.de,
schreiben folgende Leistungen zum Neubau Trinkwasserlabor
nach VOB/A aus:
WLB-TWL-V19-2021 Maler- und Lackierarbeiten,

Beschichtungen (10:00 Uhr)
WLB-TWL-V20-2021 Fliesen- und Plattenarbeiten (10:15 Uhr)
WLB-TWL-V21-2021 Dachbegrünung (10:30 Uhr)
Einreichungstermin: 29.04.2021, Zeiten siehe oben,
Ausführungsort: Ingolstadt
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Ausschreibungen im Offenen Verfahren
Die Stadt Ingolstadt, Hochbauamt, beabsichtigt folgende Lei-
stungen nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu vergeben:
Neubau GS Lessingstraße:

- Innentüren, Nr. 665-0085-2021-B-IN
Einreichungstermin: 18.05.2021 um 10:45 Uhr

- Außenanlagen BA I, Nr. 665-0087-2021-B-IN
Einreichungstermin:18.05.2021 um 11:15 Uhr

- Schreinerarbeiten, Festeinbauten, Nr. 665-0083-2021-B-IN
Einreichungstermin: 18.05. 2021 um 12:15 Uhr,

Ausführungsort: Ingolstadt
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat,
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt
Tel. (0841) 305-2450, E-Mail: vergabe@ingolstadt.de
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Ausschreibungen im Offenen Verfahren
Die Ingolstädter Kommunalbauten GmbH & Co.KG beabsichtigt
folgende Leistungen nach VgV im Offenen Verfahren (EU) zu
vergeben:
Neubau Digitales Gründerzentrum (DGZ):

1. Stahlblech-, Rohrrahmentüren, Nr. KOB-0064-2021-B-IN
Einreichungstermin: 18.05.2021 um 11:45 Uhr

2. Raumakustische Maßnahmen, Nr. KOB-0099-2021-B-IN
Einreichungstermin: 18.05.2021 um 13:45 Uhr

Ausführungsort: Ingolstadt.
Abwicklung der Ausschreibung über das Baureferat,
Spitalstr. 3, 85049 Ingolstadt, Tel. (0841) 305-2450,
E-Mail: vergabe@ingolstadt.de.
Auskünfte zur Ausschreibung über die Vergabeplattform
www.vergabe.bayern.de

Stadteile ohne Service Entleerungstag Restmüll Biomüll Papier

Zuchering Montag 26.04. 10.05. 03.05. 17.05. 17.05. 14.05.
Zuchering (nördlich Weicheringer
Straße / östlich Alte Mühle)

Montag /
Papier Freitag 26.04. 10.05. 03.05. 17.05. 15.05. 11.06.

Mailing, Feldkirchen Montag 03.05. 17.05. 26.04. 10.05. 03.05. 31.05.
Winden, Oberbrunnenreuth,
Unterbrunnenreuth, Spitalhof Dienstag 27.04. 11.05. 04.05. 18.05. 18.05. 15.06.

Spitalhof (zwischen Einmündung
Kirchstraße und Einmündung
Argulastraße in Hans-Denck-Str.)

Dienstag /
Papier Freitag 27.04. 11.05. 04.05. 18.05. 15.05. 11.06.

Irgertsheim, Pettenhofen Dienstag 04.05. 18.05. 27.04. 11.05. 11.05. 08.06.
Mühlhausen, Dünzlau Dienstag 04.05. 18.05. 27.04. 11.05. 11.05. 08.06.
Gerolfing (nördl Wilhelm-Busch-Str.) Dienstag 04.05. 18.05. 27.04. 11.05. 11.05. 08.06.
Gerolfing (restliches Gebiet) Mittwoch 05.05. 19.05. 28.04. 12.05. 12.05. 09.06.
Etting Mittwoch 28.04. 12.05. 05.05. 19.05. 28.04. 27.05.
Hagau Donnerstag 29.04. 14.05. 22.04. 06.05. 22.04. 20.05.
Oberhaunstadt, Müllerbad Donnerstag 29.04. 14.05. 22.04. 06.05. 29.04. 28.05.
Unterhaunstadt Freitag 30.04. 15.05. 23.04. 07.05. 30.04. 29.05.
Seehof Freitag 23.04. 07.05. 30.04. 15.05. 30.04. 29.05.


